
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2005/04/04 KUVS-
80/4/2005
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.2005

Rechtssatz

Irrt sich die Erstinstanz in der Feststellung des Tatortes, so ist dem Konkretisierungsgebot nicht entsprochen. Der

Tatort ist ein wesentliches Element der in einem Spruch eines Straferkenntnisses nach § 44a Z 1 VStG

aufzunehmenden, als erwiesen angenommenen Tat. Zu einem Austausch dieses wesentlichen Tatbestandselementes

der vorgeworfenen Verwaltungsübertretung ist die Berufungsbehörde auch dann nicht berechtigt, wenn sie damit nur

einen der Strafbehörde erster Instanz unterlaufenden Irrtum richtig stellen will (u.a. VwGH 19.9.1996, 96/07/0002).

(Einstellung des Verfahrens)
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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